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Beschlussvorlage Nr.: 2020/7/112 
 

öffentlich 
 

 
Betreff: 
 
Aufhebung Einzügigkeit der Staatlichen Grundschule Käthe Kollwitz Sondershausen 
 

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss beschließt, dass die Staatliche Grundschule „Käthe Kollwitz“ Sonders-
hausen ab dem Schuljahr 2021/22 bis auf weiteres zweizügig weitergeführt wird. Die jetzige 
Einzügigkeit wird auslaufend aufgehoben.  
 
 
 
 
Beratungen: 
 

Gremien Datum Abstimmungsergebnis 

Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport 04.11.2020 Ja: 9   Nein: 0   Enth: 0   Bef: 0   

Kreisausschuss 02.12.2020 Ja: 6   Nein: 0   Enth: 0   Bef: 0   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
1. Abstimmung mit Kreiskämmerei nicht erforderlich 
  
2. Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/Herstellungskosten)       
  
3. Einnahmen       
  
4. Finanzierung  

Eigenanteil (Eigen- und Fremdmittel)       
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)       
  

5. Veranschlagung       
HH-Jahr       
Überplanmäßige Ausgabe       
Außerplanmäßige Ausgabe       
HH-Stelle       

 
 

Stellungnahme der Kreiskämmerei: 
 
 
 
Einreicher: Die Landrätin, Frau Hochwind-Schneider 
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Sachverhalt: 
 
Das pädagogische Konzept der Grundschule „Käthe Kollwitz“ erfreut sich seit Jahren steter 
Beliebtheit, sodass die Aufnahmekapazität jährlich überzeichnet ist. Die Kreisverwaltung, 
insbesondere die Schulverwaltung sieht sich regelmäßig mit der Forderung nach der Erwei-
terung der Grundschule konfrontiert. 
 
Die Entwicklung der Schülerzahlen sieht einen Anstieg im Bereich der Sondershäuser 
Grundschulen bis zum Schuljahr 2023/24 vor. Die derzeit vorhandenen Klassen sind bereits 
stark ausgelastet. Insofern die Aufnahmekapazität an den Grundschulen nicht erhöht wird, 
wird sich diese Situation weiter zuspitzen.  
 
Mit dem Ansatz, die Zügigkeit der Staatlichen Grundschule „Käthe Kollwitz“ Sondershausen 
zu erhöhen, wird man dem gesteigerten Bedarf an benötigten Plätzen für Schülerinnen und 
Schülern gerecht und sichert ein gleichwertiges Angebot an Lehr- und Lernbedingungen.  
 
Die räumlichen Kapazitäten sind ausreichend, ohne weitere schulorganisatorische Verände-
rungen eine weitere erste Klasse aufzunehmen. Im Kontext der grundsätzlichen Neufassung 
der Schulnetzplanung wird das Gebäude der Grundschule Käthe Kollwitz, in dem sich auch 
Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Gymnasiums „Geschwister Scholl“ Sondershau-
sen befinden, in der Folge einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen.  
 
 
Sondershausen, den 02.12.2020 
 
 
Ausgefertigt am: 03.12.2020 
 
 
 
 
Hochwind-Schneider 
Landrätin 
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